
Bijlage

Articles légaux
—

Wettelijke artikels Activités
—

Activiteiten

Allocations
de base

—
Basicallocaties

Crédits
d’engagement

(en euros)
—

Vast leggings-
kredieten
(in euro)

Crédits de
liquidation
(en euros)

—
Vereffenings kre-

dieten
(in euro)

Départements
—

Departementen

Divisions
—

Afdelingen

Programmes
—

Programma’s

Section 12 - Justice — Sectie 12 - Justitie

12 40 0 1 11.00.03 147.911 147.911

12 40 0 2 12.11.01 28.419 28.419

12 56 0 4 11.00.03 495.410 495.410

Section 14 - Affaires étrangères — Sectie 14 - Buitenlandse Zaken

14 21 0 1 12.11.01 10.000 10.000

14 42 0 1 11.00.13 197.820 197.820

14 42 0 1 11.00.14 1.409.425 1.409.425

14 42 0 2 12.11.01 45.000 45.000

Section 16 - Ministère de la Défense — Sectie 16 - Ministerie van Defensie

16 50 5 1 11.00.03 91.000 91.000

16 50 5 1 12.11.01 35.000 35.000

Section 17 - Police fédérale — Sectie 17 - Federale Politie

17 90 2 1 12.11.99 327.000 447.000

17 90 2 2 12.11.01 162.000 162.000

TOTAL TOTAAL 2.948.985 3.068.985

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 8 oktober 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken,

D. REYNDERS

De Minister van Begroting,
S. WILMES

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2017/13320]
19 MAART 2014. — Koninklijk besluit tot regeling van de taalkennis

in de burgerluchtvaart. — Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 19 maart 2014 tot regeling van de taalkennis in de
burgerluchtvaart (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014).

Deze vertaling is opgemaakt door de Vertaaldienst van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

[C − 2017/13320]
19. MÄRZ 2014 — Königlicher Erlass zur Regelung der Sprachkenntnisse in der Zivilluftfahrt

Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 19. März 2014 zur Regelung der
Sprachkenntnisse in der Zivilluftfahrt.

Diese Übersetzung ist vom Übersetzungsdienst des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen
in Brüssel erstellt worden.

Annexe

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires étrangères et Européennes,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,
S. WILMES

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2017/13320]
19 MARS 2014. — Arrêté royal réglementant la connaissance des

langues dans l’aviation civile. —– Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 19 mars 2014 réglementant la connaissance des langues
dans l’aviation civile (Moniteur belge du 22 mai 2014).

Cette traduction a été établie par le Service de traduction du Service
public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN

19. MÄRZ 2014 — Königlicher Erlass zur Regelung der Sprachkenntnisse in der Zivilluftfahrt

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 27. Juni 1937 zur Revision des Gesetzes vom 16. November 1919 über die Regelung
der Luftfahrt, Artikel 5 § 2, eingefügt durch das Gesetz vom 2. Januar 2001;

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer
Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, Anhang I, FCL.055;

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 der Kommission vom 10. August 2011 zur Festlegung detaillierter
Vorschriften für Fluglotsenlizenzen und bestimmte Zeugnisse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates, Art. 13;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. Juni 2008 zur Regelung der Kenntnisse der englischen Sprache in der
Zivilluftfahrt;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 2. Dezember 2013;
Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 25. Februar 2014;
Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 54.811/4 des Staatsrates vom 13. Januar 2013, abgegeben in Anwendung von

Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
In Erwägung des am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten und durch das Gesetz vom 30. April 1947 gebil-

ligten Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt, Anhang 1 Artikel 1.2.9;
Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Chancengleichheit und des Staatssekretärs für Mobilität,

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses ist zu verstehen unter:

1. kontrollierter Luftraum: ein Luftraum von festgelegten Ausmaßen, in dem Flugverkehrskontrolle für IFR- und
VFR-Flüge in ATS-Lufträumen der Klassen A, B, C, D und E durchgeführt wird;

2. Verordnung (EU) Nr. 1178/2011: die Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur
Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der
Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates;

3. Verordnung (EU) Nr. 805/2011: die Verordnung (EU) Nr. 805/2011 der Kommission vom 10. August 2011 zur
Festlegung detaillierter Vorschriften für Fluglotsenlizenzen und bestimmte Zeugnisse gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates;

4. Generaldirektor: der Generaldirektor der Generaldirektion Luftverkehr;

5. Minister: der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich der Luftverkehr gehört.

Art. 2 - § 1 - Piloten von Flugzeugen, Hubschraubern, Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und Landefähigkeit
und Luftschiffen, die im kontrollierten Luftraum fliegen oder die den Fluginformationsdienst (FIS) verwenden, weisen
ein Sprachkompetenzniveau 4, 5 oder 6 der englischen Sprache für den Sprechfunkverkehr nach.

§ 2 - Piloten von Flugzeugen, Hubschraubern, Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und Landefähigkeit und
Luftschiffen, die nicht im kontrollierten Luftraum fliegen und die nicht den Fluginformationsdienst (FIS) verwenden,
weisen ein Sprachkompetenzniveau 4, 5 oder 6 der englischen Sprache oder einer vom betreffenden Flugplatz
verwendeten Landessprache für den Sprechfunkverkehr nach.

§ 3 - Die Fluglotsen weisen ein Sprachkompetenzniveau 4, 5 oder 6 der englischen Sprache für den
Sprechfunkverkehr nach.

§ 4 - Die Funker der Luftfahrtfunkstellen weisen ein Sprachkompetenzniveau 4, 5 oder 6 der englischen Sprache
oder einer vom betreffenden Flugplatz verwendeten Landessprache für den Sprechfunkverkehr nach.

Art. 3 - § 1 - Für die in Artikel 2 §§ 1 und 2 erwähnten Personen werden die Anforderungen zur Erreichung eines
Sprachkompetenzniveaus 4, 5 oder 6 in einer der in Artikel 2 §§ 1 und 2 erwähnten Sprachen in FCL.055 Buchstabe (b)
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 festgelegt.

§ 2 - Für die in Artikel 2 § 3 erwähnten Personen werden die Anforderungen zur Erreichung eines
Sprachkompetenzniveaus 4, 5 oder 6 der englischen Sprache in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 festge-
legt.

§ 3 - Für die in Artikel 2 § 4 erwähnten Personen werden die Anforderungen zur Erreichung eines
Sprachkompetenzniveaus 4, 5 oder 6 der englischen Sprache in der Anlage zum vorliegenden Erlass festgelegt.

Art. 4 - § 1 - Die in Artikel 2 §§ 1, 2 und 4 erwähnten Personen beweisen das in Artikel 2 geforderte
Sprachkompetenzniveau durch das Bestehen einer Prüfung, die abgelegt wurde bei einer Einrichtung, hierzu
anerkannt durch:

1. den Minister oder den Generaldirektor; oder

2. einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union; oder

3. die zuständige Luftfahrtbehörde von Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz.

Der Minister oder der Generaldirektor bestimmt die Bedingungen, die die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten
Einrichtungen erfüllen müssen.

§ 2 - Die in Artikel 2 § 3 erwähnten Personen beweisen das in Artikel 2 geforderte Sprachkompetenzniveau durch
das Bestehen einer Prüfung, die den durch den Minister oder den Generaldirektor festgelegten Anforderungen
entspricht.

Art. 5 - Auf Antrag einer in Artikel 2 erwähnten Person, die das Bestehen der in Artikel 4 erwähnten Prüfung
beweist, wird der Vermerk der Sprachkompetenz, die der Sprache entspricht, in der die Prüfung abgelegt wurde, auf
seiner Lizenz angegeben, zusammen mit dem Ablaufdatum dieses Vermerks.
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Art. 6 - § 1 - Für die in Artikel 2 §§ 1 und 2 erwähnten Personen ist der Vermerk der Sprachkompetenz gültig für
die in FCL.055 Buchstabe (c) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 erwähnte Dauer.

§ 2 - Für die in Artikel 2 § 3 erwähnten Personen ist der Vermerk der Sprachkompetenz gültig für die in Artikel 13
§ 6 der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 erwähnte Dauer.

§ 3 - Für die in Artikel 2 § 4 erwähnten Personen ist der Vermerk der Sprachkompetenz gültig für:

1. 3 Jahre, ab dem Datum der bestandenen Prüfung, wenn sie ein Sprachkompetenzniveau von Niveau 4
nachgewiesen haben;

2. 6 Jahre, ab dem Datum der bestandenen Prüfung, wenn sie ein Sprachkompetenzniveau von Niveau 5
nachgewiesen haben;

3. eine unbestimmte Dauer, ab dem Datum der bestandenen Prüfung, wenn sie ein Sprachkompetenzniveau von
Niveau 6 nachgewiesen haben.

Art. 7 - Für den Fall, dass die in Artikel 2 §§ 1, 2 oder 4 erwähnten Personen, die Inhaber eines Vermerks der
Sprachkompetenz sind, erneut die in Artikel 4 erwähnte Prüfung bestehen und eine Sprachkompetenz von Niveau 4
nachweisen, wird der anzuwendende Vermerk der Sprachkompetenz nach dem Ablaufdatum erneuert für die in
Artikel 6 vorgesehene Dauer.

Für den Fall, dass die in Artikel 2 §§ 1, 2 oder 4 erwähnten Personen, die Inhaber eines Vermerks der
Sprachkompetenz sind, erneut die in Artikel 4 erwähnte Prüfung bestehen und eine Sprachkompetenz von Niveau 5
nachweisen, wird der anzuwendende Vermerk der Sprachkompetenz nach dem Ablaufdatum erneuert für die in
Artikel 6 vorgesehene Dauer.

Für den Fall, dass die in Artikel 2 §§ 1, 2 oder 4 erwähnten Personen, die Inhaber eines Vermerks der
Sprachkompetenz sind, erneut die in Artikel 4 erwähnte Prüfung bestehen und eine Sprachkompetenz von Niveau 6
nachweisen, wird der anzuwendende Vermerk der Sprachkompetenz nach dem Ablaufdatum erneuert für die in
Artikel 6 vorgesehene Dauer.

Art. 8 - Der Königliche Erlass vom 30. Juni 2008 zur Regelung der Kenntnisse der englischen Sprache in der
Zivilluftfahrt wird aufgehoben.

Art. 9 - Unser Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich der Luftverkehr gehört, ist mit der Ausführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 19. März 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern und der Chancengleichheit
J. MILQUET

Der Staatssekretär für Mobilität
M. WATHELET

Anlage zum Königlichen Erlass vom 19. März 2014 zur Regelung der Sprachkenntnisse in der Zivilluftfahrt

Niveau der Sprachkenntnisse 6 (Expertenniveau), 5 (Erweitertes Niveau) und 4
(Einsatzfähigkeit) für die englische Sprache

NIVEAU AUSSPRACHE
Spricht einen Dia-
lekt und/oder mit
einem Akzent, der
in Luftfahrtkrei-
sen verstanden
wird.

STRUKTUR
Relevante gram-
matische Struktu-
ren und Satzmus-
ter werden durch
Sprachfunktionen
bestimmt, die für
die Aufgabe ange-
messen sind.

VOKABULAR FLÜSSIGKEIT VERSTÄNDNIS INTERAKTION

Expertenniveau 6 Aussprache ,
Be tonung ,
Sprechrhythmus
und Intonation,
auch wenn sie
möglicherweise
von der ersten
Sprache oder
regionalen Vari-
anten beeinflusst
sein können,
beeinträchtigen
die Verständlich-
keit fast nie.

Sowohl grundle-
gende als auch
komplexe gram-
matische Struk-
turen und Satz-
muster werden
durchgängig gut
beherrscht.

Umfang und
Genauigkeit des
Vokabulars sind
ausreichend, um
über eine breite
Vielfalt bekann-
ter und unbe-
kannter Themen
effektiv zu kom-
munizieren.
Das Vokabular ist
id iomat i sch ,
nuanciert und
auf das Register
abgestimmt.

Kann einen län-
geren Redefluss
natürlich und
mühelos auf-
rechterhalten.
Vari ier t den
Redefluss in sti-
listischer Absicht,
z. B. zur Hervor-
hebung.
Verwendet spon-
tan geeignete
Diskursmarker
und Bindewör-
ter.

Versteht in nahezu
allen Zusammen-
hängen durchgän-
gig richtig, auch
sprachliche und kul-
turelle Feinheiten.

Interagiert mit
Leichtigkeit in
nahezu al len
Situationen.
Ist für verbale
und nichtverbale
Anzeichen sensi-
bilisiert und rea-
giert angemes-
sen darauf.
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Erwei ter tes
Niveau 5

Aussprache ,
Be tonung ,
Sprechrhythmus
und Intonation,
auch wenn sie
von der ersten
Sprache oder
regionalen Vari-
anten beeinflusst
sind, beeinträch-
tigen die Ver-
ständlichkeit sel-
ten.

Grundlegende
grammatische
Strukturen und
Satzmuster wer-
den durchgän-
gig gut
beherrscht.
Komplexe Struk-
turen werden
versucht, aber
mit Fehlern, die
manchmal den
Sinn beeinträch-
tigen.

Umfang und
Genauigkeit des
Vokabulars sind
ausreichend, um
über gewöhnli-
che, konkrete
und arbeitsbezo-
gene Themen
effektiv zu kom-
munizieren.
Umschre ib t
durchgängig und
erfolgreich.
Das Vokabular ist
manchmal idio-
matisch.

Ist in der Lage,
länger mit relati-
ver Leichtigkeit
über bekannte
Themen zu spre-
chen, variiert den
Redefluss jedoch
nicht zu stilisti-
schen Zwecken.
Kann geeignete
Diskursmarker
oder Bindewör-
ter verwenden.

Versteht richtig bei
gewöhnlichen, kon-
kreten und arbeits-
bezogenen Themen
und meist richtig bei
Konfrontation mit
einer sprachlichen
oder situationsge-
bundenen Kompli-
kation oder einem
unerwarteten Ereig-
nis.
Ist in der Lage, eine
Reihe von Sprachva-
rietäten (Dialekt
und/oder Akzent)
oder Registern zu
verstehen.

Antworten erfol-
gen unmittelbar
und sind ange-
messen und
informativ.
Wirksame Hand-
habung der
Sprecher-/Hörer-
Beziehung.

Einsatz fähig-
keit 4

Aussprache ,
Be tonung ,
Sprechrhythmus
und Intonation
sind von der ers-
ten Sprache oder
regionalen Vari-
anten beeinflusst,
beeinträchtigen
die Verständlich-
keit jedoch nur
manchmal.

Grundlegende
grammatische
Strukturen und
Satzmuster wer-
den kreativ ver-
wendet und in
der Regel gut
beherrscht. Feh-
ler können auf-
treten, insbeson-
dere unter
ungewöhnlichen
oder unerwarte-
ten Umständen,
beeinträchtigen
den Sinn jedoch
selten.

Umfang und
Genauigkeit des
Vokabulars sind
in der Regel aus-
reichend, um
effekt iv zu
gewöhnlichen,
konkreten und
arbeitsbezoge-
nen Themen zu
kommunizieren.
Kann häufig
er fo lgre ich
umschre iben ,
wenn Vokabular
bei ungewöhnli-
chen oder uner-
w a r t e t e n
Umständen fehlt.

Produzier t
zusammenhän-
gende Sprachäu-
ßerungen in
angemessenem
Tempo. Es kann
gelegentlich zu
einem Abreißen
des Redeflusses
beim Übergang
von eingeübter
oder formelhaf-
ter Rede zu spon-
taner Interaktion
kommen, dies
behindert die
wirksame Kom-
munikat ion
jedoch nicht.
Kann beschränk-
ten Gebrauch
von Diskursmar-
kern oder Binde-
wörtern machen.
Füllwörter len-
ken nicht ab.

Versteht überwie-
gend richtig bei
gewöhnlichen, kon-
kreten und arbeits-
bezogenen Themen,
wenn der verwen-
dete Akzent oder die
verwendete Sprach-
variante für einen
internationalen Nut-
zerkreis ausreichend
verständlich ist.
Bei Konfrontation
mit sprachlichen
oder situationsbezo-
genen Komplikatio-
nen oder einem
unerwarte ten
Geschehen kann das
Verständnis verlang-
samt sein oder Ver-
deutlichungsstrate-
gien erfordern.

Antworten erfol-
gen in der Regel
unmittelbar und
sind angemes-
sen und informa-
tiv.
Leitet den Aus-
tausch ein und
erhält ihn auf-
recht, auch bei
Konfrontat ion
mit unerwarte-
tem Geschehen.
H a n d h a b t
scheinbare Miss-
vers tändnisse
angemessen
durch Überprü-
fung, Bestäti-
gung oder Klä-
rung.“

Gesehen, um Unserem Erlass vom 19. März 2014 zur Regelung der Sprachkenntnisse in der Zivilluftfahrt beigefügt zu werden.
Gegeben zu Brüssel, den 19. März 2014

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern und der Chancengleichheit
J. MILQUET

Der Staatssekretär für Mobilität
M. WATHELET

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Luchtvaart

[C − 2017/13322]
10 APRIL 2016. — Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik

van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch lucht-
ruim. — Duitse vertaling

De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand
bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim (Belgisch Staatsblad
van 15 april 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Vertaaldienst van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport aérien

[C − 2017/13322]
10 AVRIL 2016. — Arrêté royal relatif à l’utilisation des aéronefs

télépilotés dans l’espace aérien belge. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs
télépilotés dans l’espace aérien belge (Moniteur belge du 15 avril 2016).

Cette traduction a été établie par le Service de traduction du Service
public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.

94427MONITEUR BELGE — 18.10.2017 — BELGISCH STAATSBLAD


